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Pflegebedürftigkeit in den Krankenversicherungen absichern 

Die mit der Absicherung des Pflegerisikos verbundenen Probleme haben bei den Koalitionsverhand-

lungen offenbar zum „Aussetzen" der Erarbeitung eines konkreten Lösungsvorschlages geführt. Erst 

Mitte 1992 soll ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden. In diesem Aufschub kann man auch eine Chance 

für eine funktionsgerechte Gestaltung sehen. Eine menschenwürdige Pflege sollte dadurch gewährleistet 

werden, daß alle Wohnbürger pflichtversichert werden. Die Absicherung im Rahmen der Krankenversiche-

rungen könnte auf Basis eines Katalogs von Mindeststandards einer Pflegeabsicherung durch eine ge-

setzliche Verpflichtung aller Krankenkassen zum Vertragsabschluß („ Kontrahierungszwang') verwirklicht 

werden. Diese Lösung würde für die verschiedenen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen 

einen Anreiz darstellen, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen. Zudem würden im Rahmen des bestehenden 

Systems der gegliederten Krankenversicherungen private und sozialversicherungsrechtliche Lösungs-
und Finanzierungsformen gemischt. Die Trennung der bundespolitischen Zuständigkeit für das Kranken-

und das Pflegeproblem im neugeschaffenen Gesundheitsministerium und im Ministerium für „Arbeit und 

Sozialordnung" ist nicht sinnvoll. 

Pflegebedürftigkeit in Deutschland 

Obwohl die Zahl der Pflegefälle statistisch nur unzurei-
chend erfaßt wird, kann man angesichts der Verlängerung 

der Lebenserwartung annehmen, daß die Zahl der Men-
schen, die pflegebedürftig sind, in den letzten Jahren ge-

stiegen ist; im Gebiet der alten Bundesrepublik Deutsch-
land dürften mindestens 1,3 Millionen pflegebedürftige 
Menschen leben'. 

Pflegebedürftigkeit2 wird gegenwärtig vorwiegend un-

ter dem Aspekt der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen 
diskutiert. Es gibt aber auch pflegebedürftige junge Men-

schen (z.B. Unfallopfer oder von Geburt an Behinderte); 

immerhin sind über 100 000 Menschen, die 1988 „ Hilfe 

zur häuslichen Pflege" erhalten haben, jünger als 

60 Jahre3. In der ehemaligen DDR wurde das Risiko 

junger Pflegebedürftiger u.a. durch die Zahlung von Er-

werbsunfähigkeitsrenten an junge Behinderte berück-
sichtigt. 

Pflege ist personalintensiv und kostspielig. Auch bei 
der Laienpflege entstehen in der Regel Opportunitätsko-

1 Nach Ergebnissen des Sozio-ökonomischen Panels lebten 
1989 etwa 900 000 Pflegebedürftige in Privathaushalten; hinzu 
kommen (Zahlen für 1988) 370 000 „Empfänger von Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen in Einrichtungen" (vgl. Dieter Deininger, 
Sozialhilfeempfänger 1988, in: Wirtschaft und Statistik, 1990, 
Heft 6, S. 421-429, hier: S. 427), von denen die meisten pflegebe-
dürftig sind. Darüber hinaus gibt es eine nicht bekannte Zahl von 
Pflegefällen, die in Krankenhäusern betreut werden. Als unterste 
Schätzung für die Zahl dieser Menschen wird von Thiede 35 000 
angegeben (Reinhold Thiede, Die gestaffelte Pflegeversiche-
rung, Frankfurt, New York 1990, S. 63 ff.), der auch eine Fülle 
weiterer statistischer Zahlen präsentiert (vgl. weiterhin Aloys 
Prinz, Pflegebedürftigkeit als ökonomisches Problem, Spardorf 
1987). 

2 Nach den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland ist schwer pflegebedürftig, wer nach ärztlicher Fest-
legung wegen einer Krankheit oder Behinderung so hilflos ist, 
daß er für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden 
Verrichtungen des täglichen Lebens auf Dauer in sehr hohem 
Maß der Hilfe bedarf. Aus einer (temporären) Krankheit wird Pfle-
gebedürftigkeit, wenn die Gesundheitsstörung nicht mehr 
heilbar ist. Vgl. dazu auch F. W. Schwartz, Lebenserwartung — 
Mobilität — Mortalität, in: Münchener Medizinische Wochen-
schrift, 1986, Bd. 128, Nr. 5, S. 68-72, hier: S. 72. 

3 Vgl. Deininger, 1990, a.a.O., S. 428. 
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sten durch entgangenes Einkommen, das durch Erwerbs-

arbeit hätte erzielt werden können. Eine optimale Pflege-

situation ist eine Mischung aus Hilfe durch Verwandte und 

Freunde sowie professioneller Pflege. Je nach dem Grad 

der Pflegebedürftigkeit sowie häuslichen und familiären 

Verhältnissen ist häusliche, stationäre oder teilstationäre 

Pflege angebracht. Die in der politischen Diskussion stark 

betonte Priorität für häusliche Laienpflege verkennt die 

tatsächlichen Lebensumstände vieler Pflegebedürftiger 

und Pflegender. Häusliche Pflege geht meist zu Lasten 

der Töchter, Schwiegertöchter und Enkelinnen der 

Pflegebedürftigen'. Immerhin würde bereits jetzt etwa 
ein Viertel der westdeutschen Bevölkerung Heimpflege 

einer häuslichen Pflege vorziehen-. 

Ein Pflegeheimplatz kostet heute im Monat etwa 

3 500 DM, in der Spitze auch 4 000 DM und mehr 6. Ein 

normaler Rentner oder Pensionär kann diese Beträge 

nicht aus seinem Einkommen aufbringen; auch 1 000 DM 

und mehr pro Monat für professionelle häusliche Pflege 

sind für die meisten alten Menschen eine extrem hohe 

Belastung'. Nach Schätzungen des Wissenschaftlichen 

Beirates beim Bundesminister der Finanzeng erhalten 

etwa 70 vH der stationär Gepflegten Sozialhilfe; wir 

schätzen auf Basis der Zahl der Sozialhilfeempfänger und 

der Ergebnisse des Sozio-ökonomischen Panels, daß es 

bei den häuslichen Pflegefällen etwa 25 vH sind. Dies ist 

ein sozialpolitisch unbefriedigender Zustand. 

Der Gang zum Sozialamt wird von vielen Pflegebedürf-

tigen und/oder ihren Angehörigen als diskriminierend 

empfunden. Der Rückgriff auf Einkommen und Vermögen 

von Betroffenen und ihren Angehörigen durch das Sozial-

amt kann zudem dazu führen, daß Pflegebedürftigen aus 

„Ersparnisgründen" keine optimale Pflege zukommt. 

Schließlich wird dadurch ein absehbares Risiko von der 

Sozialhilfe aufgefangen, die nur als „ letztes Netz" für 

nicht absehbare Fälle gedacht ist. Damit decken die Kom-
munen ein Risiko ab, das keinesfalls kommunalen Cha-

rakter trägt. So wurden im Jahre 1988 für „ Hilfe zur 

Pflege" 8,7 Mrd. DM aufgewendet9. 

Grundsatzfragen der Absicherung 

des Pflegebedürftigkeitsrisikos 

Aus diesen Gründen wird zunehmend die Forderung er-

hoben, das Pflegerisiko durch eine Versicherung zu 

decken. Dabei wird allerdings eine Reihe von Fragen auf-

geworfen, vor allem: 

— Soll die Versicherung freiwillig oder — für alle oder zu-

mindest einen großen Teil der Bevölkerung — obliga-

torisch sein? 

Welche Personen (alle Wohnbürger oder z.B. nur „äl-

tere") sollten bei der Pflichtversicherung Versiche-

rungsschutz genießen, und welche Personen (z.B. nur 

Erwerbstätige) müßten beitragspflichtig sein? 

— Sollte die Pflegeversicherung bei eigenständigen In-

stitutionen oder bei den Krankenversicherungen an-

gesiedelt sein? 

Freiwillige oder obligatorische Versicherung? 

Bei der bereits angebotenen, rein privatwirtschaftlichen 

freiwilligen Pflegeversicherung gibt es das Problem, daß 

sich vor allem diejenigen versichern wollen, die sich im 

Hinblick auf Pflegebedürftigkeit selbst als schlechte Ri-

siken einschätzen („adverse Selektion ") 10. Die gegen-

wärtig angebotenen Versicherungspolicen privater Versi-

cherungsgesellschaften sehen deshalb ein hohes Maß an 

Selbstbeteiligung vor, das durch mangelnde Dynamisie-

rung der Versicherungsleistung erreicht wird. Viele Men-
schen schätzen das Risiko, pflegebedürftig zu werden, zu 

gering ein. Das würde sich auch im Prinzip nicht ändern, 

wenn der Vorschlag einer Subventionierung der Prämien 

einer freiwillig-privaten Absicherung durch Steuererleich-

terungen verwirklicht würde. Kleinverdiener würden hier-

durch gar nicht erreicht, und die Verteilungswirkungen 

wären unerwünscht. Es muß daher eine Versicherungs-

pflicht geben, da sonst das Sicherungsziel mit hoher 

Wahrscheinlichkeit verfehlt wird, und die Finanzierung 

weiterhin der Sozialhilfe überlassen bliebe. 

Pflichtversicherung von Geburt an 

Ein umfassender Versicherungsschutz ist nur möglich, 
wenn alle Wohnbürger von Geburt an versichert sind, 

wobei die Pflicht zur Beitragszahlung im Grundsatz erst 
mit der Erwerbsfähigkeit einsetzen sollte. Im einzelnen 

muß noch entschieden werden, auf welche Weise Per-

4 Vgl. z.B. Thiede, a.a.O., S. 20 ff. 

6 Vgl. Jens Alber, Pflegebedürftigkeit im Spiegel der öffentli-
chen Meinung — Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des 
Jahres 1989, in: Sozialer Fortschritt, 1990, S. 211-216, hier: 
S..  214 f. 

6 Vgl. Thiede, a.a.O., S. 256, der von etwa 2 000 DM reinen 
Pflegekosten ausgeht, zu denen noch die sogenannten Hotelko-
sten kommen. Ebenso wie für die Anzahl der Pflegebedürftigen 
die statistischen Erhebungen unzuverlässig sind, gilt dies auch 
für die Kosten. Aufgrund der hohen Personalintensität von Pflege 
kann man auf jeden Fall von weit über dem volkswirtschaftlichen 
Durchschnitt liegenden Kostensteigerungen ausgehen. 

7 Vgl. Thiede, a.a.O., S. 58 ff. 

g Vgl. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates beim 
Bundesministerium der Finanzen zur Finanzierung von Pflege-
kosten, in: BMF-Dokumentation, 6/90, Bonn im Dezember 1990, 
S.3. 

9 D.h., daß etwa ein Drittel des Sozialhilfeaufwands für das 
Pflegebedürftigkeitsrisiko aufgewandt wird. Vgl. Aspekte der So-
zialhilfe in der Bundesrepublik Deutschland, Bearb.: Kornelia 
Hagen, Volker Meinhardt. In: Wochenbericht des DIW, Nr. 
50/1988, S. 667. 

10 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, a.a.O., S. 5. 
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sonen, die selbst keine Beiträge zahlen können, bzw. 

denen man dies nicht zumuten will, mitzuversichern sind. 

Die Kosten für diese neue Versicherungsform wären 

vermutlich relativ niedrig. Selbst wenn sich durch Einfüh-

rung der Versicherung die Kosten gegenüber den jetzigen 

Ausgaben im Rahmen der Sozialhilfe verdoppelten, 

würde (in Westdeutschland) nur ein Finanzvolumen von 

etwa 20 Milliarden DM erreicht. Das ist, gemessen an an-

deren Leistungen des Systems der sozialen Sicherung, 

ein kleiner Betrag. Die gesetzliche Rentenversicherung 

hat in Westdeutschland ein Ausgabenvolumen von etwa 

190 Mrd. DM pro Jahr. Gesetzliche und private Kranken-

versicherungen gaben 1989 ungefähr 142 Mrd. DM aus. 
Für den Kreis der beitragszahlenden Krankenversicherten 

würde sich (bei den bestehenden Versicherungspflicht• 

grenzen) etwa ein Beitragssatz von 2 vH ergeben". Eine 
Pflichtversicherung, die — wie vom Bundesland Baden-

Württemberg vorgeschlagen — erst mit dem 45. Lebens-

jahr einsetzt, hätte weit höhere Beitragssätze zur Folge. 

Ein solcher Versicherungsschutz würde zudem die Ver-

sorgungslücken jüngerer Pflegebedürftiger nicht be-

seitigen. 

Eine Pflege-Absicherung von Geburt an kann ohne 

Zweifel auch von privaten Versicherungen übernommen 

werden, wenn gesetzlich sichergestellt wird, daß keine 
private Versicherungsgesellschaft einen derartigen Versi-

cherten ablehnen kann (Kontrahierungszwang) 12. Allen-

falls dann, wenn eine bestimmte Versicherungsgesell-

schaft aufgrund guter Leistungen gehäuft „schlechte Ri-

siken" versichern müßte, wäre ein Finanzierungsausgleich 
notwendig. 

Grundsätze der Leistungsgewährung 

einer Pflegeversicherung 

Eine wirksame Kontrolle der Kosten ist notwendig, 

damit eine „Anspruchsinflation" vermieden wird. Dieses 

Problem haben Sozialversicherungen ebenso wie private. 

Freilich muß man sich darüber im klaren sein, daß eine 

menschengerechte Pflegeabsicherung in jedem Falle 

mehr Geld kostet als z.Z. aufgewendet wird. Man muß z.B. 

bedenken, daß in der Zeit, als die Kosten der vielgeschol-
tenen niederländischen Pflegeversicherung stark stiegen, 

auch die Kosten der „ Hilfe zur Pflege" im Rahmen der 

bundesdeutschen Sozialhilfe (in den 70er Jahren ) gera-

dezu explodierten 13. Gleichwohl sind unterschiedlich 

wirksame Modelle zur Kostenbegrenzung möglich. So-

wohl bei privaten wie bei der Sozialversicherung sind viel-
fältige Formen der Selbstbeteiligung möglich. 

Grundsätzlich sinnvoll scheint zu sein, nur die reinen 

Pflegekosten zu versichern, die „ Hotelkosten" jedoch der 

normalen Altersvorsorge zu überlassen 14. Ein Weg zur 
Förderung der häuslichen Pflege, die auch kostengünstig 

ist, könnte die vom Beirat des Finanzministers unter-

stützte stärkere Anerkennung von Pflegetätigkeit beim 

Aufbau eigener Sozialversicherungsanwartschaften 

sein 15 

Auf Details der Leistungsgewährung einer Pflegeversi-

cherung kann hier nicht eingegangen werden. Eine 

Pflichtversicherung müßte sicherlich gewisse Mindest-
standards gewährleisten, deren Festlegung zunächst eine 

Frage an Experten und später auch an die Ministerialbü-

rokratie ist. Wer die eigentliche Pflege-Dienstleistung er-

bringt, hängt auch von der Organisationsform des ge-

samten Gesundheitswesens ab. Dabei ist anzustreben, 

daß Ärzte und Pfleger dafür honoriert werden, daß sie 

Menschen gesund und aktiv erhalten (wie dies in US-

amerikanischen Health Maintenance Organizations an-

satzweise gelingt) und nicht an der Mengenausweitung 

der Behandlung profitieren 16. Dies ist das schwierigste 

Problem der Gesundheitsökonomie. Allerdings lenken 
diese Überlegungen den Blick auf ein gravierendes Pro-

blem der Leistungsgewährung bei Pflegebedürftigkeit: 

— die Abgrenzung der dauerhaften, nicht heilbaren Pfle-

gebedürftigkeit von temporärer Krankheit und 

— die sich aus diesem Abgrenzungsproblem erge-
benden organisatorischen Konsequenzen. 

Es ist bekannt, daß sich heute bereits Krankenkassen 

gegen die Einweisung von Pflegefällen in teure Kranken-

hausbetten wehren. Umgekehrt hätte eine Pflegeversi-

cherung ein Interesse daran, daß kranke Menschen mög-
lichst lange nicht als „ Pflegefall" eingestuft würden. Ein 

Streit zwischen den Versicherungen würde vielleicht Ko-

sten sparen, aber auf dem Rücken der Kranken bzw. Pfle-

gebedürftigen ausgetragen werden. Eine einfache Versi-

cherungspflicht bei privaten Pflegeversicherungen würde 

dieses Überwälzungsproblem im Zweifel noch ver-

schärfen. Es ist in der Versicherungsbetriebslehre seit 

langem anerkannt, daß Einheitstarife im Zweifel besser 

sind als differenzierte Versicherungstarife, wenn die 

Schadensklassen schwer separierbar sind 77. Ein Pooling 

zweier nicht unabhängiger Risiken ist hier wahrscheinlich 

11 Vgl. auch die detaillierten Berechnungen von Thiede, a.a.O., 
S. 295 ff. 

12 Auch der Beirat beim BMF (a.a.0. S. 9) setzt sich für „ Kon-
trahierungszwang" ein. 

13 Vgl. Thiede, a.a.O., S. 140. Er zitiert Literatur, nach der von 
1978 bis 1981 die Steigerungsraten der Pflegekosten in den Nie-
derlanden sogar niedriger waren als in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

14 So der Beirat beim BMF, a.a.O., S. 11. 

15 Thiede (a.a.O.) hat einen Vorschlag vorgelegt, der davon 
ausgeht, daß das Aufziehen von Kindern eine „Selbstbeteili-
gung" darstellt, wenn die Kinder später die kostengünstige häus-
liche Pflege der Eltern übernehmen. Dies könne bei der Versi-
cherung dadurch berücksichtigt werden, daß der Beitragssatz 
umso niedriger ist, je mehr Kinder vorhanden sind. 

16 Vgl. Margaret Asmuth, Alternative Versicherungsformen in 
den USA — Das Beispiel der HMO, in: Arbeit und Sozialpolitik, 
42. Jg., Heft 1, S. 8-13. 

17 Vgl. z.B. Paul Bräß, Prämiengerechtigkeit aus wirtschafts-
wissenschaftlicher Sicht, in: Versicherungs-Archiv, 1958, Heft 4, 
S. 257-268, hier: S. 268. 
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im Interesse der Versicherungsgewißheit sinnvoller. Aus 

diesen Gründen sollte die Pflegeversicherung bei den 

Krankenkassen angesiedelt werden. 

Krankenkassen als Träger der Pflegeabsicherung 

Erreichbar wäre diese Lösung durch die gesetzliche 

Verpflichtung der gesetzlichen wie privaten Krankenversi-

cherungen, eine Pflegeabsicherung anzubieten 18. Auch 
im Rahmen der Krankenversicherung können Beitrags-

und Leistungsformen der Pflege„policen" völlig unab-

hängig voneinander und zielgerecht gestaltet und durch 

geeignete Formen der Selbstbeteiligung ergänzt werden, 

damit eine „Anspruchsinflation" verhindert wird. Da prak-

tisch jeder Bürger mit Dauer-Wohnrecht in der Bundesre-
publik Deutschland krankenversichert ist, würden durch 

die Ansiedlung der Pflegevorsorge bei den Krankenversi-
cherungen nennenswerte Vorsorgelücken ausge-

schlossen. Bislang nicht krankenversicherte Personen 

und ihre Familienangehörigen müßten sich eine Kranken-

versicherung für die Abdeckung des Pflegebedürftigkeits-
risikos suchen. Auch für Beamte sollte der Abschluß einer 

Pflegeversicherung zur Pflicht gemacht werden. 

Für eine einheitliche Sozialversicherungslösung spricht 
zwar, daß dadurch vermieden würde, daß sich die „ bes-

seren" Risiken weiterhin in den privaten Versicherungen 

sammeln und sich damit in der Sozialversicherung (bei 

gleichen Leistungen) die schlechten und teuren Risiken 

häufen. Gegen eine einheitliche Sozialversicherungslö-
sung spricht aber, daß es in diesem Fall bei den privaten 

Krankenversicherungen zu einer Trennung der Risiken 

„Krankheit' und „ Pflege" kommen würde. 

Zudem besteht die Hoffnung, daß durch einen ge-
wissen Wettbewerb unter den Anbietern von Versiche-

rungsleistungen auch das Kosten-/Leistungsverhältnis 

insgesamt verbessert wird. Diejenigen, die den Wettbe-

werb im Gesundheitswesen stärken wollen, sollten auch 

sehen, daß durch die vorgeschlagene Zuordnung der 

Pflegeabsicherung bei den Sozial- wie bei den privaten 
Versicherungen eine künftige „Deregulierung" des Ge-

samtsystems nicht behindert wird. Ebenso werden andere 

mögliche Neuordnungen des gesamten Gesundheitswe-

sens nicht verbaut, z.B. ein stärkerer Finanzausgleich 

zwischen den Kassen. 

Fazit 

Die vielgescholtene Neigung der Politiker, schwierige 
Probleme „auszuklammern", hat nochmals, bis Mitte 

1992, Zeit geschaffen, für eine planmäßige Pflegeabsi-

cherung eine zielgerechte und ökonomisch effiziente Lö-

sung zu suchen. Eine Grundsatzentscheidung, die obli-

gatorische Absicherung bei der Krankenversicherung an-

zusiedeln, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Zentral ist 

weiterhin, daß eine Versicherungspflicht eingeführt 
werden muß, soll es nicht weiterhin zu Versorgungslücken 

kommen. Auf seiten der Versicherer muß es einen Kontra-

hierungszwang geben. Darüber hinaus ist in sorgfältiger 

und sicherlich langwieriger Detailarbeit ein Konsens her-

zustellen, der das Leistungsniveau und die Anspruchsvor-

aussetzungen für eine menschenwürdige Grundversor-

gung festlegt, welche im „ Leistungskatalog" für die 

Pflicht-Pflegeabsicherung festzuschreiben ist. Alle Betei-

ligten sollten akzeptieren, daß dadurch das Kostenvo-

lumen steigen wird. Gegenüber dem Status quo wird die 

Größenordnung aber nicht sehr ins Gewicht fallen. Um 

nicht bereits bei der Festlegung des Leistungskatalogs 

einer Pflegeabsicherung Versuche einer wechselseitigen 

Kostenverschiebung zwischen Kranken- und Pflegeabsi-

cherung zu provozieren, ist eine Aufteilung der ministe-
riellen Zuständigkeit für Krankheits- und Pflegerisiko in 

ein „Gesundheitsministerium" einerseits und das u.a. für 
Pflege zuständige Ministerium für Arbeit und Sozialord-

nung andererseits nicht hilfreich 19. 

18 Auch der Beirat beim Bundesminister der Finanzen (a.a.O., 
S. 9) empfiehlt mit einem Kontrahierungszwang für die privaten 
Pflegeversicherungen einen massiven Eingriff in die Gestal-
tungsfreiheit der Privatversicherer. 

19 Dieselbe Kritik gilt für die Teilung des „ Pflegereferates" in 
der Berliner Senatsverwaltung, wo für Gesundheit und Soziales 
wieder zwei Senatoren zuständig sind. 
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